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Kurzfristig anberaumt

Gespräch mit Justizministerin  
Kühne-Hörmann in der JVA Frankfurt III
Wir berichteten: beim Gewerkschafts
tag am 29. 10. 2021 musste Staatsmi
nisterin KühneHörmann kurzfris
tig ihre Teilnahme absagen. Herrn 
Staatssekretär Metz, der die Minis
terin vertrat, überreichte der BSBD 
Hessen daraufhin den aktuellen For
derungskatalog des BSBD Hessen 
– 23 Punkte auf 2 Seiten; den Brief 
haben wir in der Ausgabe 6 / 2021 
veröffentlicht.  

Staatsministerin KühneHörmann zau-
derte nicht lange; sie hatte schon im 
Telefonat mit der BSBD-Landesvorsit-
zenden zugesagt, schnellstmöglich zu 

einem gemeinsamen Gespräch einzu-
laden. Bereits am 17. November 2021 
– vor der Amtswechselfeier in der JVA 
Frankfurt III – kam es zum Treffen mit 
dem BSBD-Landesvorstand, der an die-
sem Tag durch den stv. Dbbj-Landes-
vorsitzenden Moritz Otto unterstützt 
wurde.

Zentrales Thema war dann die abso-
lut un zureichende Zahl an Anwärter-
stel len im AVD. Bei über 200 Ober-
sekretäranwärter * innen i. JVD haben 
wir lediglich 163,5 Stellen, in der Folge 
werden Dutzende auf Beamtenstellen 
geführt. Folge hiervon: die Nachfolge-
planung gerät total ins Stocken. Seitens 
des Abteilungsleiters IV wurde signali-
siert, die Frage im Haushalt 2023 und 
2024 aufgreifen zu wollen… 

Hierzu haben wir allerdings erneut 
und deutlich interveniert. Ausdrück-
lich haben wir uns für die Einberu-
fung eines zusätzlichen Ausbildungs-
lehrgangs eingesetzt, um endlich die 
jährlich um 1 % wachsende Zahl an  
Tarifbeschäftigten in den Griff zu be-
kommen; viele Anwärter*innen warten 
(deutlich) über 1 Jahr, etliche bis zu 2 
Jahren (oder noch länger). Auch hierzu 
gab es eine eher „verhaltene“ Reaktion, 
immerhin konnte erreicht werden, dass 
die statistischen Zahlen (unter Mitwir-
kung der HPR-Vorsitzenden) nochmals 
angeschaut werden. 

Die Dauer des AVD-Auswahlverfah-
rens wurde sehr kritisch hinterfragt, 
hierzu soll der BSBD Vorschläge vorle-
gen, so Staatsministerin KühneHör
mann. Wir setzten uns ein für 2 bis 3 

weitere hauptamtliche Lehrkräfte, um 
den Unterrichtsbedarf tatsächlich ab-
decken zu können. 

Für eine neue Personalkalkulation 
wird kein Bedarf gesehen, die bisherige 
sorge für Vergleichbarkeit – reiten wir 
also das tote Pferd fröhlich weiter… 
Aber keine Angst, wir bleiben dran als 
BSBD Hessen!

Es wurde ein bunter Themenstrauß, 
aber der nächste Termin, die Amts-
wechselfeier der Justizvollzugsanstalt 
Frankfurt III stand an, folglich ende-
te das Gespräch nach knappen zwei 
Stunden. Der neuen Leiterin der JVA 
Frankfurt III, Frau Regierungsdirekto-
rin StangAlbrecht, wünscht der BSBD 
Hessen alles erdenklich Gute für die 
neue – herausfordernde – Aufgabe.  ■

Landesvorsitzende Kannegießer überreichte 
den BSBD-Forderungskatalog beim Gewerk-
schaftstag in Butzbach an Staatssekretär 
Metz.  Foto: BSBD Hessen

Staatsministerin Eva Kühne-Hörmann.

Torsten Kunze  
ist neuer hessischer 
Generalstaats-
anwalt
Im Archiv des BSBD haben wir tat-
sächlich ein Photo der drei Vollzugs-
abteilungsleiter Justizvollzug, des ehe-
maligen Abteilungsleiters Dr. Helmut 
Roos, der ehemaligen Abteilungslei-
terin Ruth Schröder und des letzten 
amtierenden Abteilungsleiters Torsten 
Kunze. 

Nun hat sich Torsten Kunze in die 
Reihe der Ehemaligen eingereiht: in 
der zweiten Dezemberwoche erhielt er 
sein „Go“; Staatsministerin Eva Kühne
Hörmann ernannte ihn zum hessischen 

Der neue hessische Generalstaatsanwalt  
Torsten Kunze verabschiedete sich in einer 
Videokonferenz vom HPR Justizvollzug.
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Generalstaatsanwalt. Zur neuen Auf-
gabe gratuliert der BSBD Hessen ganz 
herzlich, wünscht alles erdenklich Gute 
für die Zukunft. Und die Abteilung 
Justizvollzug? Sie wird nun zunächst 
einmal kommissarisch geleitet durch 
Herrn Leitenden Ministerialrat Daniel 
Kämmerer, dem bisherigen stellvertre-
tenden Abteilungsleiter Justizvollzug 
im Hessischen Ministerium der Justiz.

Er ist allerdings aktuell nicht nur in 
der ersten Reihe als kommissarischer 
Abteilungsleiter, darüber hinaus leitet 
er sein eigenes Referat, vertritt den Re-
feratsleiter für das Personal und wurde 
außerdem zuständig für KRITIS im Jus-
tizressort, d. h. er ist Ansprechpartner 
in Bezug auf das Justizressort als Teil 
der kritischen Infrastruktur. 

In Corona-Zeiten keine Aufgabenstel-
lung zum Ausruhen, zumal Corona uns 
immer wieder mit neuen Infektionswel-
len  traktiert. Alles Gute, Herr Kämme
rer, bei aller Herausforderung!  ■

Die drei Abteilungsleiter IV der vergangenen 18 Jahre: Torsten Kunze, Ruth Schröder und Dr. Hel-
mut Roos.  Foto: BSBD Hessen

Neue Vorschrift – große Wirkung:

Endlich Blaulicht auf den Gefangenentransportfahrzeugen

Im Hessischen Ministerium der 
Justiz rannte der BSBD Hessen 
stets offene Türen ein, wenn es 

um die Forderung ging, Gefange
nentransporter endlich nicht nur mit 
Blaulicht auszustatten, sondern die
ses auch nutzen zu dürfen. Wieder
holt haben wir als BSBD Hessen hier 
berichtet. 

Andere Landesbünde ringen derweil 
weiter um dieses Thema. In Hessen 
ist es nun geschafft. Durch eine kleine 
Ergänzung der Verordnung zur Durch-

führung des Hessischen Gesetzes über 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
und des Hessischen Freiwilligen-Poli-
zeidienst-Gesetzes wird es nun endlich 
möglich, Blaulicht im Bedarfsfall tat-
sächlich einzusetzen. 

Was wurde eingefügt, wir zitieren:

§ 12a HSSOGDVO Beamtinnen und 
Beamte des Justizvollzugs

1.  Beamtinnen und Beamte des Jus
tizvollzugs sind im Rahmen ihrer 
Vollzugsaufgaben auf dem Gebiet 
der Gefahrenabwehr, soweit es um 

Blaulicht auf  
Gefangenentransportern  
jetzt rechtlich gesichert
Eva KühneHörmann: „Sonderrechte 
zu nutzen, gewährleistet noch mehr 
Sicherheit für Personal und für die 
Gesellschaft.“

Bisher standen dem hessischen Justiz-
vollzug, insbesondere den Gefangenen-
transportern, Sonderrechte im Straßen-
verkehr nicht zu – anders als Polizei, 
Feuerwehr und Katastrophenschutz.

Eine neue Verordnung ermöglicht 
es nun, Justizvollzugsbeamtinnen und 
Justizvollzugsbeamte, Blaulicht und 
Martinshorn so einzusetzen, dass von 
Sonderrechten im Straßenverkehr bei 
Gefahrenabwehr auch beim Gefange-
nentransport Gebrauch gemacht wer-
den kann. Justizministerin Eva Kühne
Hörmann: „Mit der Bewilligung von 

den Bereich des Gefangenentrans
ports geht, Hilfspolizeibeamtinnen 
und Hilfspolizeibeamte. 

2.  Dies gilt nicht für Beamtinnen und 
Beamte auf Widerruf.

Zwar steht jetzt zunächst noch die Fort-
bildung der betreffenden Bediensteten 
ins Haus, allerdings ist die größte Hür-
de tatsächlich genommen. 

In Rücksprache mit dem Pressespre-
cher des Hessischen Ministeriums der 
Justiz veröffentlichen wir nachfolgend 
die Presserklärung vom 16. Dezem
ber 2021.

Justizministerin Kühne-Hörmann am 16. Dezember 2021 mit den Bediensteten des Gefangenen-
sammeltransports in der JVA Frankfurt I. Foto: HMdJ
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Blaulicht auf Gefangenentransportern 
wurde eine von mir jahrelange Forde-
rung umgesetzt. 

Die Justiz ist ein sicherheitsrelevanter 
Bereich, in dem es immer wieder zu un-
vorhergesehenen Ereignissen kommen 
kann. Bedienstete müssen jederzeit 
unterschiedliche Gefahrensituationen 
abwägen – dabei zählt oft jede Minute, 
um schnell zu handeln und schnell von 
Ort zur Ort zu kommen.

Sonderrechte in bestimmten  
Gefahrensituationen
Daher ist es längst überfällig, dass nun 
auch Justizvollzugsbeamtinnen und 
Justizvollzugsbeamte in bestimmten 
Gefahrensituationen Sonderrechte im 
Straßenverkehr nutzen können, um un-
eingeschränkt ihrer Arbeit nachzukom-
men. 

Die Verwendung von Blaulicht und 
Martinshorn in Situationen, wie Ent-
weichungs- und Befreiungsversuchen, 
tätliche Auseinandersetzungen zwi-
schen Gefangenen oder medizinischen 
Notfällen während eines Transportes, 
ist nun gestattet. 

Konkret wird den Gefangenentrans-
portern ein sogenanntes Wegerecht 
eingeräumt, dass alle übrigen Verkehrs-
teilnehmer veranlasst, den Weg frei zu 
machen. Wir können mit der Änderung 
bei dem Personal und in der Gesell-
schaft noch mehr Sicherheit gewährlei-
sten.“

Die Verwendung der Sondersignale 
ist in bestimmten Situationen – zum 
Beispiel um Menschenleben zu retten, 
zur Abwendung einer Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung oder 
zur Verfolgung flüchtiger Personen – 
gestattet. 

Verkehrsteilnehmer müssen  
freie Bahn ermöglichen
Dieses in § 38 StVO normierte, u. a. den 
Gefangenentransporten eingeräumte 
Wegerecht bestimmt, dass alle übrigen 
Verkehrsteilnehmer sofort freie Bahn 
zu schaffen haben. 

Das Wegerecht befreit hingegen nicht 
von der Einhaltung der weiteren Vor-
schriften der StVO wie zum Beispiel  
Geschwindigkeitsbeschränkungen, 
Rotlichtge bo ten, Überhol- oder (abso-
luten) Hal teverboten. 

Durch die Einführung von § 12 a 
HSOG-DVO wird den Gefangenentrans-
porten des hessischen Justizvollzuges 
über das Wegerecht hinaus nunmehr 
auch die Inanspruchnahme der Son-
derrechte, d. h. die Befreiung von der 
Einhaltung der weiteren Vorschriften 
der StVO – wie z. B. Geschwindigkeits-
beschränkungen ermöglicht.  ■

Dafür setzen wir Eure Gewerkschaftsbeiträge ein:  

dbb-Besoldungsklage erfolgreich !
Auch wenn wir als BSBD Hessen die 
guten Nachrichten des dbb Hessen 
bereits an unsere Mitglieder weiter-
geleitet haben; mit Blick auf dieses 
herausragende Ergebnis veröffentli-
chen wir noch einmal die Presseinfo 
des dbb Hessen zum Urteil des Ver-
waltungsgerichtshofs in Kassel vom 
30.11.2021. Die VGH-Richter haben 
mit ihrem Urteil die Position des dbb 

Hessen zu 100 Prozent bestätigt, die 
hessischen Beamtinnen und Beam-
ten sind unteralimentiert! 

Jetzt ist der hessische Innenmini-
ster am Zug! Er muss jetzt handeln, 
zumal er zugesagt hat: sobald die 
schriftliche Urteilsbegründung vor-
liegt, wird er auf den dbb Hessen zu-
kommen. 

Und: der dbb Hessen bleibt dran!

Hier nochmal die dbb-Nachrichten Nr. 22 – eine Sonderausgabe

E s war tatsächlich eine denkwür-
dige Verhandlung, die am Diens-
tag, 30. November 2021, vor 

dem Ver wal tungsgerichtshof in Kas sel 
stattgefunden hat. Nicht nur das Urteil 
– dessen schriftliche Begründung bis-
lang noch nicht vorliegt – als vielmehr 
die mündliche Begründung des Senats 
in der Verhandlung, waren außerge-
wöhnlich klar und eindeutig – was den 
Kläger, aber vor allem den Landesvor-
sitzenden Heini Schmitt und den Ver-
fassungsrechtler Prof. (em.) Dr. Dr. 
h.c. Ulrich Battis freute. Ehe er die 
Berechnungen zum Mindestabstands-
gebot austeilte, betonte der vorsitzende 
Richter Dr. Dirk Schön städt (zugleich 
Präsident des Hess. VGH) noch einmal 
eindeutig die überragende Bedeutung, 
die dieser Parameter für die Prüfung 
der Verfassungsmäßigkeit hat. „Wenn 
dagegen verstoßen wird, ist der Verstoß 
verfassungsrechtlich nicht zu rechtfer-
tigen“, so der vorsitzende Richter. 

Also: Ist das Mindestabstandsge
bot nicht gewahrt, ist dies das K.o.

Kriterium, das nicht gerechtfertigt 
werden kann. Oder noch deutlicher: 
Der Mindestabstand muss IMMER ge
wahrt werden. 

Das BVerfG hatte in den vergangenen 
Jahren seine Rechtsprechung immer 
weiter in Richtung dieser Auffassung 
verdeutlicht – offenbar von den Dienst-
herren nicht wahrgenommen oder 
ignoriert.

Das Ergebnis der eigenen Berech-
nungen habe man „mit Verwunderung 
gesehen“, so der vorsitzende Richter 
beim Austeilen der selbigen. Demnach 
war z. B. im Jahr 2020 nicht nur der 
Mindestabstand zur Grundsicherung 
von 15 Prozent nicht eingehalten wor-
den. Die Besoldung hatte den Wert der 
Grundsicherung selbst sogar um mehr 
als 9 Prozent unterschritten, ergaben 
die Berechnungen. 

De facto befand sich die A5Besol
dung, auf der die Berechnung fußte, 
sogar noch deutlich unter dem Sozi
alhilfeniveau. Es fehlten also nicht nur 
15 Prozent Mindestabstand, sondern 
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insgesamt mehr als 24 Prozent im Ge-
haltssäckel.

Laut den Berechnungen des Gerichts 
hat das Land Hessen mindestens seit 
2013 gegen das Mindestabstandsge
bot verstoßen. Ein Mangel, der sich 
zudem nicht alleine auf die unteren Be-
soldungsgruppen beschränkt, sondern 
sich hinaufzieht bis in die Ämter A 10 
des gehobenen Dienstes.

Allerdings: Wenn die Besoldung schon 
so weit in verfassungsrechtliche Schief-
lage geraten ist, dann ist es nicht mehr 
ausreichend, nur die direkt betroffenen 
Besoldungsgruppen anzuheben. 

Und so stellte das Gericht auch in 
weiteren, am selben Tag verhandelten 
Klagen Verfassungswidrigkeit im Pro-
fessoren-Besoldungsamt W 2 fest.

Verwaltungsgerichtshof bestätigt: 
Besoldung des Landes Hessen ist 
verfassungswidrig
„Wir freuen uns sehr über die heutige 
Entscheidung des Verwaltungsgerichts-
hofs“, sagt der Landesvorsitzende des 
dbb Hessen, Heini Schmitt, nach der 
mündlichen Verhandlung einer Beru-
fungsklage in Kassel. 

Das Gericht hatte einer Klage gegen 
die Besoldung des Landes Hessen, die 
der dbb Hessen angestrengt hatte, 
praktisch auf ganzer Linie Recht gege-
ben und die Verfassungswidrigkeit der 
Besoldung des Landes Hessen eindeutig 
festgestellt.

„Es ist gut, dass nun endlich Klarheit 
geschaffen wurde“, sagt Heini Schmitt. 
„Nun ist es die Aufgabe der Landesregie-
rung, dieses Urteil in eine Besoldungs-
struktur umzumünzen, die dem Begriff 
verfassungskonform entspricht.“ Und 
zwar mit deutlichen Nachbesserungen, 
bevor das BVerfG abschließend formal 
die Verfassungswidrigkeit bestätigt.

Geklagt hatte mit Unterstützung des 
dbb Hessen ein Beamter einer nied-
rigen Besoldungsgruppe A 6. 

Die Rechtsauffassung, die der dbb 
Hessen vom BVerfG 2015 übernommen 
hat: Bei der Besoldung muss ein 15-pro-
zentiger Abstand eines in Vollzeit arbei-
tenden Beamten mit seiner Familie zum 
Einkommen einer vergleichbaren Fa-
milie sein, die von der Grundsicherung 
leben muss. 

Laut Berechnungen des dbb Hessen, 
die auch vom Gericht anerkannt wur-
den, ist dies bislang nicht der Fall. „Das 
muss nun dringend korrigiert werden“, 
sagt Schmitt in einer ersten Reaktion 
auf das Urteil.

Für die Klage brauchte der dbb Hes
sen einen langen Atem. Schon Anfang 
2017 hatte er drei Klagen angestrengt, 
wurde allerdings in einer zunächst im 

März 2018 vom Verwaltungsgericht in 
Frankfurt abgewiesen. Die beiden wei-
teren, ähnlich gelagerten Fälle, wurden 
von den Gerichten bis zur jetzigen Ent-
scheidung ruhend gestellt. 

Bereits 2015 hatte das Bundesverfas-
sungsgericht grundlegende Entschei-
dungen getroffen, die die Rechtsauffas-
sung des dbb Hessen belegten. 2020 
wurden die entscheidenden Parameter 
vom BVerfG weiter ausgeschärft.

Dem Land Hessen reicht der dbb Hes
sen nun für den weiteren Verlauf die 
Hand. „Anknüpfend an ein sehr kon-
struktives Gespräch mit Innenminister 
Beuth vom April sind wir gerne bereit, 
gemeinsam mit der Landesregierung 
nun an einer für alle Seiten vernünf-
tigen, aber vor allem rechtssicheren 
Besoldungstabelle mitzuarbeiten“, sagt 
Heini Schmitt.

Das BVerfG hatte im Mai 2020 noch-
mals konkretere Vorgaben gemacht,
•  nach welcher Methode der Mindest-

abstand zur Grundsicherung zu be-
rechnen ist,

•  dass der (deutliche) Verstoß gegen 
das Mindestabstandsgebots i. R. d. 
Prüfung des systeminternen Besol-
dungsvergleichs bei der ersten  
Prüfungsstufe allein schon die Ver-
fassungswidrigkeit begründet und 
nicht gerechtfertigt werden kann,

•  dass es bei einem deutlichen Verstoß 
gegen das Mindestabstandsgebot 
keinesfalls ausreicht, nur bei den 
unmittelbar betroffenen Besoldungs-
gruppen nachzubessern.

An der „Reparaturbedürftigkeit“ 
der hess. Besoldungsgesetze  
besteht kein Zweifel mehr
So hat das BVerfG im Mai 2020 für die 
Grundbesoldung in Berlin sinngemäß 
festgestellt, dass schon aufgrund der 
Tatsache, dass das Mindestabstands-
gebot zur Grundsicherung in der un-
tersten Besoldungsgruppe eklatant ver-
letzt ist, folgt, dass auch die Besoldung 
eines Richters nicht mehr den Vorgaben 
der Verfassung entspricht.

Und nun hat der VGH Hessen exakt 
mit der vom BVerfG vorgegebenen Me-
thode sinngemäß festgestellt, dass das 
Mindestabstandsgebot zur Grundsi-
cherung eklatant verletzt ist und daraus 
auch folgt, dass die Besoldung eines W-
2-Professors verfassungswidrig ist.

Mit dieser Rechtsprechung wird übri-
gens nicht das angemessene Niveau der 
Besoldung vorgegeben. 

Vielmehr wird damit nur die absolute 
Untergrenze der verfassungsmäßen Be-
soldung festgelegt.

An der enormen „Reparaturbedürf-
tigkeit“ der Hessischen Besoldungsge-

setze besteht somit nicht mehr der ge-
ringste Zweifel.

Es ist und bleibt Aufgabe des Besol-
dungsgesetzgebers, ein verfassungsge-
mäßes Gesetz vorzulegen. Und es steht 
jedem Gesetzgeber gut an, sich nicht 
lediglich an der von der Verfassung und 
der Rechtsprechung vorgegebenen ab-
soluten Untergrenze zu bewegen, son-
dern durchaus einen erkennbaren Ab-
stand dazu einzuhalten.

Auch deshalb darf mit ersten ent-
scheidenden Gesetzgebungsschritten 
nach Vorliegen der schriftlichen Ent-
scheidungsgründe des Hess. VGH nicht 
mehr zugewartet werden.

Schon die Sonderopfer, die den hessi-
schen Beamtinnen und Beamten als 
Auswirkung der Festlegungen im Ko-
alitionsvertrag von CDU und Grünen 
zur 19. Legislaturperiode zugemutet 
wurden, haben dem Landeshaushalt im 
Zeitraum von 2015 bis heute rd. 1,95 
Mrd. Euro gespart.

Bei aller seitherigen Empörung auf 
Seiten des dbb Hessen gilt es, auch 
Aspekte der Fairness hervorzuheben. 
So ist durchaus positiv hervorzuheben, 
dass der hessische Innenminister Peter 
Beuth
•  die vom dbb Hessen initiierten und 

unterstützten Klageverfahren als 
„Mus terverfahren“ anerkannt hat;

•  einverstanden war, die eingelegten 
Widersprüche ruhend zu stellen und 
nur die Widersprüche unserer drei 
Kläger zu bescheiden (damit eine 
Klagewelle zu vermeiden);

•  alsbald den Verzicht auf die Einrede 
der zeitnahen Geltendmachung von 
Ansprüchen erklärt hat und an dieser 
Erklärung bis heute festhält.

Ebenso ist anzuerkennen, dass Minister 
Beuth bereit war, unserer Bitte zu ent-
sprechen, die Gestaltung der insgesamt 
verfassungstreuen Besoldung in Hessen 
aus der diesjährigen Einkommensrun-
de herauszuhalten und später geson-
dert zu regeln.

Darauf wird auch in der Begründung 
zum Gesetzentwurf zur Übertragung 
des Tarifergebnisses auf Besoldung und 
Versorgung gesondert hingewiesen.

Jetzt aber ist die Zeit  
zum Handeln gekommen
Nachdem die Hessische Landesregie-
rung mit Innenminister Beuth mit dem 
neuen, zukunftsweisenden Tarifvertrag 
vom 15. Oktober 2021 ein deutliches 
Signal der Wertschätzung an die Lan-
destarifbeschäftigten gesendet hat (der 
TV-H ist erheblich besser als der Tarif-
vertrag in der TdL), gilt es nun, endlich 
mit der Beamtenschaft in Hessen wie-
der Frieden zu schließen.  ■
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Willi Kümmel führte über 20 Jahre als stellvertretender 
Landesvorsitzender und Geschäftsführer die Gewerk-
schaft Strafvollzug in Hessen. Während dieser Zeit war er 
ohne Unterbrechung Mitglied in örtlichen Personalräten 
und bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand 13 Jahre 
im Hauptpersonalrat Justizvollzugs beim Hessischen Mi-
nisterium der Justiz.

Dass die hessischen Justizvollzugsbediensteten seit 1988 
über einen eigenen Hauptpersonalrat Justizvollzug verfü-
gen, der in § 109 des Hessischen Personalvertretungsge-
setzes verankert ist, haben wir auch der tatkräftigen Un-
terstützung von Willi Kümmel zu verdanken.

Als stets auf dem Boden der Realität stehender, bienen-
fleißiger und um das Wohl der Justizvollzugsbediensteten 
bedachter Gewerkschaftler hat Willi Kümmel viel für den 
Justizvollzug und seine Bediensteten bewegt. Ob es um 
die Durchsetzung des Petitionsrechts für Personalräte, die 
Verbesserung der Stellenplanobergrenzen, den prüfungs-
freien Aufstieg für qualifizierte Beamtinnen und Beamte 
in die nächsthöhere Laufbahngruppe oder um die Inte-
ressen des im Justizvollzug beschäftigten Tarifpersonals 
ging, Willi Kümmel war mit seiner reichen Erfahrung 
überall beteiligt.

Willi Kümmel hat bei den Medien immer um die Verbesse-
rung des Berufsbildes der Justizvollzugsbediensteten ge-
kämpft. Er hat zu den Zielen des Justizvollzuges in einem 
demokratischen Rechtsstaat klar Stellung bezogen und 
bei jeder sich bietenden Gelegenheit darauf hingewie-
sen, dass der Justizvollzug zwei untrennbare Aufgaben 
hat, nämlich den Gefangenen bei der Integration in die 

Rechtsgemeinschaft zu helfen und dabei auch die Sicher-
heit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Auch hat 
er die notwenigen Grenzen des Behandlungsvollzuges 
aufgezeichnet, die zum Schutz der Justizvollzugsbedien-
steten und der öffentlichen Sicherheit unter Beachtung 
des Rechtsgrundsatzes der Güterabwägung unerlässlich 
sind.

Viele Jahre gehörte er dem Landeshauptvorstand des 
Deutschen Beamtenbundes Hessen an und war Mitglied 
im Wahlausschuss als auch im Ältestenausschuss.

Mit Überzeugung und Leidenschaft hat Willi Kümmel 
immer wieder darauf hingewiesen, dass die Justizvoll-
zugsbediensteten zum Bereich der „Inneren Sicherheit“ 
gehören und aufgrund ihrer Aufgaben, die sie nicht im 
Rampenlicht der Öffentlichkeit, sondern hinter Mauern 
und Gittern leisten, ein Recht auf eine anständige und 
faire sowie ihrer Aufgabe gerecht werdenden Besoldung 
haben.

Auch beim Aufbau Ost hat Willi Kümmel sowie beim 
Deutschen Beamtenbund Thüringen als auch bei dem 
Bund der Strafvollzugsbediensteten durch tatkräftige Un-
terstützung wertvolle Aufbauhilfe geleistet.

Sein außerordentliches Engagement wurde auch dadurch 
deutlich, dass er noch im Ruhestand als Aktiver dem Lan-
deshauptvorstand des BSBD angehörte sowie Mitglied des 
Ehren- und Ältestenausschusses war und die Betreuung 
der Senioren übernommen hatte.

Wir werden Willi Kümmel ein ehrendes und allzeit ver-
pflichtendes Andenken bewahren. 

Wir haben die traurige Pflicht, Ihnen mitzuteilen,  
dass unser Ehrenmitglied, lieber Freund und Kollege

Willi Kümmel
– ausgezeichnet mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen –

am 23. Dezember 2021 im Alter von 81 Jahren verstorben ist.

Für den BSBD Hessen

Birgit Kannegießer, 
Landesvorsitzende

Für den BSBD Hessen

HeinzDieter Hessler, 
Ehrenvorsitzender

Für den Ortsverband Kassel I

Simone TafelHöfling, 
Ortsverbandsvorsitzende

Willi Kümmel 2012 bei der Verleihung des Landesehrenbriefs durch den damaligen Bürgermeister  
der Stadt Baunatal Manfred Schaub.
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Und noch ein Besoldungserfolg

Pflegezulage für 
den Kranken-
pflegedienst 
durchgesetzt
Es ist der Erfolg des BSBD, dass die 
Kolleginnen und Kollegen des Kran
kenpflegedienstes in Hessen zukünf
tig monatlich eine Pflegezulage in 
Höhe von 120 € erhalten. 

Dies konnte durch den dbb Hessen 
zunächst in den Tarifverhandlungen 
zum TV-H platziert und durchgesetzt 
werden, und es war der Aufmerksam-
keit des dbb-Landesvorsitzenden Hei
ni Schmitt geschuldet, der vorsorglich 
den Hessischen Innenminister Peter 
Beuth anschrieb und darauf achtete, 
dass das Ergebnis auch für die beam-
teten Kolleginnen und Kollegen über-
nommen wird. 

Wir veröffentlichen hier die Zusage 
des Hessischen Innenministers, freuen 
uns als BSBD Hessen über diesen Er-
folg. Und es zeigt, wie wichtig gute und 
engagierte Gewerkschaftsarbeit ist.  ■

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport 
Der Minister

dbb Hessen 
Herrn Heini Schmitt Europa-Allee 103 
60486 Frankfurt am Main

Einführung einer Pflegezulage für Beamtinnen und Beamten im  
Krankenpflegedienst des Justizvollzugs 

Sehr geehrter Herr Schmitt,

für Ihr Schreiben im Nachgang zu den Tarifverhandlungen im Oktober bedanke 
ich mich. Ich teile Ihre Auffassung, dass die Übertragung sachgerecht ist, habe 
Ihre Anregung aufgegriffen und mich gerne für eine Aufnahme in das Hessische 
Besoldungsgesetz eingesetzt. Es freut mich, dass die Pflegezulage als Stellen-
zulage für den Krankenpflegedienst im mittleren Justizdienst Eingang in den 
Entwurf für ein Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2022 und 
2023 und zur Gewährung einer Corona-Sonderzahlung aus Anlass der COVID-
19-Pandemie gefunden hat. 

Abzuwarten bleiben jetzt die parlamentarischen Beratungen; jedoch ist mit ei-
ner zügigen Entscheidung zu rechnen. Nach Abschluss des Anhörungsverfah-
rens soll das Gesetz möglichst schon im Dezember verabschiedet werden, um 
sicherzustellen, dass auch die Beamtinnen und Beamten im Krankenpflege-
dienst so bald wie möglich in den Genuss der Zulage kommen und auch al-
len Beamtinnen und Beamten mit den Bezü gen für den Monat Februar 2022 
bei Vorliegen der Voraussetzungen die Corona-Sonderzahlung gewährt werden 
kann.

Mit freundlichen Grüßen
Peter Beuth

Bei der am 21. Oktober 2021 durchge-
führten Jahresversammlung endete die 
Amtszeit des im Jahr 2016 gewählten 
Vorstands. Vorsitzender Prihoda reflek-
tiert die von der Pandemie geprägten 
Monate. Der OV und seine Mitglieder 
waren wieder aktiv. So zum Beispiel die 
Teilnahme an Demonstrationen, die in 
einem erfolgreichen Abschluss für die 
Beschäftigten des Landes Hessen 2021 
mündete. Nach Entlastung des alten 
Vorstands durch die anwesenden Mit-
glieder wurden ein neuer Vorstand, so-
wie Schriftführer und Kassenprüfer ge-
wählt. Alle, die bisher einen Posten im 
Ortsverband innehatten, stellten sich 
nicht mehr zur Wiederwahl. 
Der neue einstimmig gewählte Vor-
stand setzt sich zusammen aus: 
1. Vorsitzende:  Susanne Leib
2. Vorsitzender:  Stephan Heine
3. Vorsitzender:  Dominik Gonther
Schriftführer:  Kai Schneider
Kassierer:  Filip Wiktorski
Für das ihnen entgegengebrachte Ver-
trauen bedankten sie sich vielmals und 
freuen sich auf eine gute Zeit im neuen 
Team. OV-JVA Butzbach   ■

Ortsverband JVA Butzbach

Ehrungen für „15 und 25 Jahre  
Mitgliedschaft“
Jubilare seit vielen Jahren Mitglieder des BSBD Hessen 

Kollegin Peil bedankte sich im Na-
men des OV Butzbach bei den Kollegen 
Mattis, Prihoda, Langer und Kapaun 
für ihre langjährige Mitgliedschaft im 
BSBD. 

Der Kollege Mattis wurde für 25 Jah-
re Mitgliedschaft geehrt und die Kolle-

gen Prihoda, Langer und Kapaun für 
15 Jahre Mitgliedschaft. Nicht uner-
wähnt darf bleiben, dass die Kollegen 
Prihoda und Kapaun auch seit vielen 
Jahren den BSBD-Ortsverband der JVA 
Butzbach aktiv mitgestaltet hatten. 

Susanne Leib, OV-JVA Butzbach  ■

V.l.n.r.: Koll. Mattis, Koll. Prihoda, Koll. Langer und Koll. Kapaun.  Foto: BSBD Hessen.

Neuer Vorstand  
ins Amt gewählt
Versammlung des OV Butzbach
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Die Jahreshauptversammlung des 
OV Limburg fand am 25.11.2021 im 
Landgasthof ,,Rudolf‘‘ in Merenberg, 
Ortsteil Allendorf, statt.

Kollege Stefan Weber, der Vorsitzende 
des Ortsverbands Limburg, Koll. Stefan 
Weber, eröffnete die Jahreshauptver-
sammlung 2021, Er begrüßte ganz be-
sonders den ehemaligen Anstaltsleiter 
und Pensionär Manfred Radde sowie 
die zahlreich erschienenen Mitglieder 
des OV Limburg. 2020 musste die JHV 
coronabedingt ausfallen, der Jahresbe-
richt über die Ortsverbandsarbeit um-
fasste deshalb 2020 und 2021. In einer 
Schweigeminute wurde den verstor-
benen Mitgliedern Alfred Mücke, Alois 
Heun und Markus Richter gedacht.

Im OV Vorstand standen wieder per-
sonelle Veränderungen an. Kollegin Ka
rin Sturm stellte aus gesundheitlichen 
Gründen ihre Tätigkeit als Kassiererin 
zur Verfügung. In die Funktion wurde 
Kollegin Rebecca Haberländer von der 
Versammlung neu gewählt. Auch für 
den ausgeschiedenen Kassenprüfer Kol-
lege Richard Wilhelm Schmidt  fand 
eine Nachwahl statt. Hier wurde Kol-
lege Mircea Florin Manea einstimmig 
gewählt.

Für 25-jährige Mitgliedschaft im 
BSBD wurde Koll. Jörg Eckerth bereits 
auf dem Landesgewerkschaftstag mit 
der BSBD Ehrennadel in Silber und ei-
ner Urkunde ausgezeichnet; Vorsitzen-
der Stefan Weber überreichte ihm da-
rüber hinaus ein Präsent zum Jubiläum. 

Bei dem anschließenden Meinungs-
austausch wurde unter anderem über 
das Ergebnis der Personalratswahlen 
2021, über den Warnstreik am 13.10.21 
in Wiesbaden sowie den Landesgewerk-
schaftstag am 29.10.21 in Butzbach dis-
kutiert.  ■

Aus dem H.B.Wagnitzseminar: 

BGM im hessischen Justizvollzug
Ein behördliches Gesundheitsmana
gement (BGM) ist auch für den Jus
tizvollzug immer wichtiger. Neben 
den krankheitsbedingten Fehlzeiten 
trägt auch der demografische Wan
del zur Bedeutung vom BGM bei. Das 
ist nicht neu. Doch die krankheitsbe
dingten Ausfälle beziehen sich immer 
mehr auf psychische Erkrankungen 
wie Erschöpfung, Burnout oder De
pression. 

Wir werden voraussichtlich alle län-
ger arbeiten – auch im Justizvollzug. 
So stellt sich die Frage: Wie bleiben 
wir hierbei langfristig gesund, leis-
tungsfähig, zufrieden, engagiert und 
motiviert? Denn die herkömmlichen 
Arbeitsbelastungen werden in einem 
geschlossenen System „Justizvollzug“ 
durch sehr spezifische „Vollzugsbelas-
tungen“ ergänzt. Denken wir da an den 
Artikel „Wahnsinn hinter Stahl und 
Beton“ (Ausgabe 4-5/2021): Die Arbeit 
mit psychiatrisch oder psychisch auffäl-
ligen, hungerstreikenden, suizidalen, 
auto- und fremdaggressiven, gewaltbe-
reiten, etc. Gefangenen ist eine Belas-
tung per se. Dafür braucht es professio-
nelle Unterstützung. 

Der hess. Justizvollzug zeigt sich u. a. 
an dieser Stelle modern: Seit 2009 gibt 
es in jeder JVA sogenannte Steuerungs-
gruppen „Gesundheit“. 2018 wurde die-
ser Bereich durch eine zentral angelegte 
Stabsstelle verstärkt, das Zentrale Ge
sundheitsmanagement (ZGM).

Dieses ZGM ist mit qualifizierten 
Gesundheitsmanager*innen ausgestat-
tet, die teilweise aus dem Jus tizvollzug 
kommen und somit die „inneren“ Vor-
gänge und Arbeitsbedingungen bestens 
kennen. Darüber hinaus wurde 2018 die 

personelle Besetzung der Steuerungs-
gruppen erweitert. Jede Steuerungs-
gruppe, also jede Justizvollzugsanstalt 
hat eine örtliche BGM-Beauftragte bzw. 
einen BGM-Beauftragten, die / der 
•  Ansprechperson für das ZGM ist,
•  die Gesamtübersicht über das BGM 

in der jeweiligen Justizvollzugsbe-
hörde behält und alle beteiligten 
Akteure koordiniert, sowie

•  bei der BGM-Maßnahmenplanung 
und -umsetzung mitwirkt.

Der hessische Justizvollzug hat sich 
vorgewagt und dieser Mut zahlt sich 
immer mehr aus, den unser behörd-
liches Gesundheitsmanagement fließt 
beständig in die Gestaltung, Lenkung 
und Entwicklung unserer behördlichen 
Strukturen und Prozesse mit ein.

Exklusive Verträge der hessischen 
Justiz mit Kooperationspartner*innen, 
die Gesundheitsservice anbieten, wer-
den im Justizvollzug umgesetzt. 

Die gesundheitsförderliche Gestal-
tung um Arbeit, Organisation und Ver-
halten am Arbeitsplatz nimmt immer 
mehr Konturen an und wird für die Be-
schäftigten von Jahr zu Jahr greifbarer. 
Das Schlagwort dabei ist GESUND-
HEITSKOMPETENZ. 

Unkompliziert, flexibel und indivi-
duell wird ein behördliches Gesund-
heitsmanagement gemeinsam für Jung 
und Alt am Puls der Zeit aufgebaut. 
Die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder, 
Arbeitszeiten und Standorte werden 
in den Fokus genommen, um die be-
hördlichen Verhältnisse wie auch die 
Bedürfnisse aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gesundheitsrelevant zu ge-
stalten. 

Unsere Vision: Mit dem BGM im hes-
sischen Justizvollzuges gelingt es u. a., 
professionell Erkrankungen – auch psy-
chischer Natur – am Arbeitsplatz vor-
zubeugen, Gesundheitspotenziale zu 
stärken und die Zufriedenheit, das En-
gagement und das Wohlbefinden am Ar-
beitsplatz zu verbessern. Anstatt in ein-
zelne Maßnahmen zu planen, verstehen 
wir gemeinsam BGM inklusive behörd-
liche Gesundheitsförderung als Teil der 
Behördenkultur. Eine unkomplizierte 
Teilnahme, moderne Formate und ab-
wechslungsreiche Impulse machen ge-
sundheitsförderliche Arbeitsbedingun-
gen und ein gesundheitsorientiertes, 
motiviertes Arbeiten selbstverständlich. 

H.B. Wagnitz-Seminar
Dienstleistungszentrum für  
den hessischen Justizvollzug –
Zentrales Gesundheitsmanagement  ■

Versammlung  
mit Ehrungen

Stefan Weber und Jörg Eckerth bei der Präsent-
übergabe.  Foto: BSBD Hessen

Das BGM Team: 
Dr. phil. Steffen 
Nyhuis, Anja 
Glotzbach und 
Henriette Winter.
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